
Mittei lungsblatt  
 

DER GEMEINDE WEISSBACH 

O R T S T E I L E :  W E I S S B A C H  U N D  C R I S P E N H O F E N  
 

              www.gemeinde-weissbach.de 
 

 

   ,62. Jahrgang 06. März 2026  Nr. 10 

 

ÖFFNUNGSZEITEN DER GEMEINDEVERWALTUNG 
Montag – Freitag 08.00 Uhr – 12.00 Uhr, Montag u. Dienstag 14.00 Uhr – 16.00 Uhr,  

Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr, oder nach Vereinbarung. 
Tel. 07947/9126-0, E-Mail: info@gemeinde-weissbach.de.  

 

 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 

 
INFORMATIONEN FÜR DIE LANDTAGSWAHL AM SONNTAG, DEM 08.03.2026 
 

- Für die o.g. Wahl kann von den im Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum Freitag, 
06.03.2026, 15.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde die Ausstellung eines Wahlscheines mündlich oder schrift-
lich beantragt werden.  

Wer noch einen Wahlschein beantragen möchte, klingelt bitte an der Eingangstüre des Rathauses in 
Weißbach. So können wir Ihnen die Wahlunterlagen gleich mitgeben und eine rechtzeitige Aushändigung bzw. 
Zustellung der Wahlunterlagen garantieren. 

 

- Das Wahllokal für den Wahlbezirk Weißbach mit Guthof befindet sich dieses Mal im Kleinen Saal des Bür-

gerzentrums Langenbachtal in Weißbach und nicht wie in früheren Jahren im Sitzungssaal des Rathauses in 

Weißbach.  
 

Das Wahllokal für den Wahlbezirk Crispenhofen mit Halberg befindet sich wie gewohnt im Großen Saal des 
Dorfgemeinschaftshauses in Crispenhofen. 
 

- Bitte bringen Sie zur Wahl bitte Ihre Wahlbenachrichtigung und Ihren Personalausweis oder Reisepass 

mit. 
 

WAHLSCHEINANTRÄGE IN SONDERFÄLLEN AM WAHLWOCHENENDE 
Gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 der Landeswahlordnung (LWO) können Wahlscheine (und damit Briefwahlunterlagen) 
bis zum 2. Tag vor der Wahl (06.03.2026), 15.00 Uhr, beantragt werden. 
In den Fällen des § 18 Abs. 2 LWO (nicht in das Wählerverzeichnis Eingetragene unter besonderen 
Voraussetzungen) können Wahlscheine noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, beantragt werden. 
Gleiches gilt, wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder einer Absonderungsanordnung nach dem 
Infektionsschutzgesetz der Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden 
kann. 
Gemäß § 20 Abs. 12 LWO kann ein nachweislich nicht zugegangener Wahlschein (dies gilt nicht für verlorene 
Wahlscheine) noch bis zum Tag vor der Wahl (07.03.2026), 12.00 Uhr, ersetzt werden. 
Sollten Sie die Ausstellung eines Wahlscheines wünschen und es liegt einer der o.g. Fälle vor, dann erreichen Sie 
die Gemeindeverwaltung am Samstag, dem 07.03.2026, von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr, und am Sonntag unter der 
Tel.: 07947/9126-122. 
 

LANDTAGSWAHL AM SONNTAG, 8. MÄRZ 2026 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

am Sonntag, 8. März 2026 sind Sie aufgerufen, Ihre Stimme bei der Landtagswahl in Baden- Württemberg abzu-
geben.Der Landtag von Baden-Württemberg ist die gewählte Vertretung aller Bürgerinnen und Bürger unseres 
Landes. Mit Ihrer Stimmabgabe entscheiden Sie über die Zusammensetzung unseres Parlamentes und damit über 
die politischen Weichenstellungen für die kommenden fünf Jahre. Ihre Stimmabgabe ist mehr als nur ein Recht – 
sie ist Ihr Beitrag zu einer lebendigen Demokratie. Jede Stimme zählt, jede Stimme macht den Unterschied. Setzen 
wir gemeinsam ein starkes Zeichen mit einer hohen Wahlbeteiligung und senden damit ein deutliches Signal, dass 
uns die Zukunft unseres Landes wichtig ist. Daher bitten wir Sie, am 8. März von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu 
machen. Gehen Sie am Wahlsonntag ins Wahllokal oder nutzen Sie die Möglichkeit der Briefwahl. Für einen rei-
bungslosen Verlauf der Wahl sorgen die vielen ehrenamtlich Tätigen in den Wahlvorständen in insgesamt 169 
Wahlbezirken im Wahlkreis 21 Hohenlohe, der sich aus den 16 Städten und Gemeinden des Hohenlohekreises 

http://www.gemeinde-weissbach.de/
mailto:info@gemeinde-weissbach.de
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sowie aus den Gemeinden Blaufelden, Braunsbach, Untermünkheim und den Städten Gerabronn, Langenburg 
und Schrozberg des Kreises Schwäbisch Hall zusammensetzt. Wir danken bereits heute allen Ehrenamtlichen 
ganz herzlich für ihren Einsatz bei der Durchführung der Landtagswahl. 
 

Landrat Ian Schölzel      
Bürgermeister Andy Kümmerle, Dörzbach  Bürgermeister Martin Piott, Bretzfeld 
Bürgermeister Michael Bauer, Ingelfingen  Bürgermeister Michael Foss, Forchtenberg 
Bürgermeister Stefan Neumann, Künzelsau  Bürgermeister Andreas Insam, Krautheim 
Bürgermeister Sören Döffinger, Mulfingen  Bürgermeister Christoph Spieles, Kupferzell 
Bürgermeister Achim Beck, Niedernhall   Bürgermeister Karl Michael Nicklas, Neuenstein 
Bürgermeister Torsten Kunkel, Pfedelbach  Oberbürgermeister Patrick Wegener, Öhringen 
Bürgermeister Bernd Herzog, Waldenburg  Bürgermeister Joachim Scholz, Schöntal 
Bürgermeister Klaus Gross, Zweiflingen   Bürgermeister Rainer Züfle, Weißbach 
 

AKTUELLES 
 

AUS DER ÖFFENTLICHEN GEMEINDERATSSITZUNG VOM 23.02.2026 

 Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfs für das Jahr 2026 

Die Leiterin der Verbandsfinanzverwaltung des GVV Mittleres Kochertal, Oberverwaltungsrätin Kerstin Riek, stellte 
dem Gemeinderat den Entwurf des Haushaltsplans für das Jahr 2026 mitsamt dem Investitionsprogramm vor. 

Der Haushaltsplan soll nun zunächst im Finanzausschuss nichtöffentlich vorberaten werden. In der öffentlichen 
Gemeinderatssitzung am 23.03.2026 wird er dann abschließend beraten und beschlossen werden. 

 Gemeindewald Weißbach: 
- Bericht des Forstamts des Hohenlohekreises über das Betriebsjahr 2025 
- Beschluss des Betriebsplans für das Jahr 2026 

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßte Bürgermeister Rainer Züfle den neuen Leiter des Forstamts 
Hohenlohekreis, Herr Fahim Maqsudi, sowie Förster Andreas Wieland, der zum Jahresbeginn die Nachfolge des 
langjährigen Revierförsters Thomas Schmitt angetreten hat.  

Beide Herren stellten sich dem Gremium zunächst kurz vor.  

Sodann informierte Revierförster Andreas Wieland zuerst allgemein über den Zustand des Waldes und dann über 
den Verlauf des Betriebsjahrs 2025 im Gemeindewald Weißbach. Insgesamt sind im Gemeindewald 529 fm Holz 
geschlagen worden. Zudem sind auch wieder einige Pflege- und Kultursicherungsarbeiten durchgeführt worden. 
Fürs Jahr 2026 sind im Gemeindewald vier neue Hiebe mit einem Volumen von insgesamt 825 fm geplant, und 
zwar in den Distrikten Löchlesberg und Kelterberg. Es soll aber auch die Naturverjüngung gefördert, sowie 
Kultursicherung, Jungbestandspflege und Wegunterhaltung betrieben werden. 

Der Gemeinderat nahm von Förster Wielands Bericht Kenntnis und stimmte dem Betriebsplan fürs Jahr 2026 
einstimmig zu. 

 7. Änderung der 7. Fortschreibung des Flächennutzungsplans 
a) Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der Frühzeitigen Beteiligung 
b) Billigung des Entwurfs der 7. Änderung der 7. Fortschreibung des Flächennutzungsplans sowie Frei-

gabe des Entwurfs für die Offenlegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und zur Behördenbeteiligung nach 
§ 4 Abs. 2 BauGB und zur Abstimmung mit den Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 

Die Stadt Forchtenberg hat eine hohe und konkrete Nachfrage nach gewerblichen Baugrundstücken. Deshalb 
möchte die Stadt Forchtenberg das Gewerbegebiet „Rauhbusch" gerne um 3,3 ha vergrößern. Durch die 7. 
Änderung der 7. Fortschreibung des Flächennutzungsplans soll hierfür die bauplanungsrechtliche Voraussetzung 
geschaffen werden. Ursprünglich sollte in diesem Zusammenhang auch eine Erweiterung des interkommunalen 
Gewerbeparks „Waldzimmern“ abgehandelt werden, doch wird dieses Vorhaben vorerst nicht weiterverfolgt und 
ist daher nicht mehr im Verfahren enthalten. 

Der Verfahrensschritte der frühzeitigen Beteiligung hat vom 19.05.2025 bis zum 20.06.2025 stattgefunden. Bei der 
Öffentlichkeitsbeteiligung sind hierbei keine Stellungnahmen eingegangen. Hingegen sind bei der 
Behördenbeteiligung mehrere Stellungnahmen zu verschiedenen Themen wie Umweltbericht, Inanspruchnahme 
landwirtschaftlicher Flächen, Wasserwirtschaft, verkehrliche Anbindung, Immissionsschutz, Hochwasserschutz 
und Artenschutz abgegeben worden. Diese Stellungnahmen sind dann von der Verwaltung abgewogen und 
größtenteils berücksichtigt worden. 

Für die nächste Verbandsversammlung des GVV erteilte der Gemeinderat Bürgermeister Rainer Züfle jetzt 
einstimmig die Weisung, als Stimmführer der Vertreter der Gemeinde Weißbach in der Verbandsversammlung des 
GVV wie folgt abzustimmen: A) Der vorgeschlagenen Abwägung der im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Behörden eingegangenen Stellungnahmen gemäß dem Abwägungsvorschlag wird 
zugestimmt. B) Die Verbandsversammlung billigt den Entwurf zur 7. Änderung der 7. Fortschreibung des 
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Flächennutzungsplans in der Fassung vom 10.02.2026 und gibt diesen für die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit und er Behörden sowie für die Abstimmung mit den Nachbargemeinden frei.  

 Entscheidung über die Vergabe eines Bauplatzes im Wohnbaugebiet „Halberger Ebene III“ in Weißbach 

Die Vergabe der Bauplätze im Wohnbaugebiet „Halberger Ebene III“ in Weißbach richtet sich nach den 
Vergaberichtlinien für die Bauplätze der Gemeinde Weißbach, die der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 26.07.2022 beschlossen hatte. Die Vergaberichtlinien sollen den Bauplatzverkauf möglichst gerecht gestalten 
und zugleich einen allzu raschen Abverkauf der insgesamt nur 15 Bauplätze verhindern. Sie sehen vor, dass die 
Vergabe nach einem festgelegten Punktesystem transparent und nachvollziehbar gestaltet wird. Zudem ist in ihnen 
geregelt, dass pro Kalendervierteljahr maximal zwei Bauplätze zum Verkauf freigegeben werden. 

Diesmal war aber nur eine einzige Bewerbung eingegangen. Diese bezog sich auf den Bauplatz Flst.-Nr. 1650. 

Der Gemeinderat stimmte dieser Bauplatzvergabe einstimmig zu. 

 Erstattung von Raum- und Sachkosten durch den GVV Mittleres Kochertal 

Die Städte Forchtenberg und Niedernhall sowie die Gemeinde Weißbach stellen dem GVV Mittleres Kochertal in 
ihren Rathäusern Verwaltungsräume für die Verbandsmitarbeiter zur Verfügung. Dafür erhalten die drei 
Gemeinden eine Erstattung für Raum- und Sachkosten vom GVV Mittleres Kochertal. Diese richtet sich nach der 
VwV-Kostenfestlegung, die vom Finanzministeriums Baden-Württemberg zur Festlegung von Pauschalbeträgen 
erlassen wurden. Aktuell sind das monatlich 21,43 €/m² (Nr. 8 der VwV-Kostenfestlegung). Vertraglich geregelt ist 
dies jeweils in einer Vereinbarung zwischen dem GVV und einer jeden Mitgliedsgemeinde.  

Nach den kürzlich abgeschlossenen Umbauarbeiten im Rathaus Forchtenberg hat die dort untergebracht 
Verbandskämmerei zusätzliche Flächen erhalten. Folglich müsste nun die Vereinbarung zwischen der Stadt 
Forchtenberg und dem GVV entsprechend angepasst werden. 
Die Verwaltung schlug allerdings vor, stattdessen lieber eine neue gemeinsame Vereinbarung für alle drei 
Mitgliedsgemeinden abzuschließen. Die neue Vereinbarung sieht vor, dass die in den Rathäusern beanspruchten 
Flächen künftig zwischen dem Verbandsvorsitzenden und dem jeweiligen Bürgermeister festgelegt werden. Da im 
Lauf der Zeit immer wieder zumindest kleinere Flächenänderungen erforderlich werden können, dient diese 
Regelung der Flexibilität, der Praktikabilität und der Verwaltungsvereinfachung. 

Der Gemeinderat zeigte mit diesem Vorschlag einhellig einverstanden und stimmte der neuen Vereinbarung über 
die Erstattung der Raum- und Sachkosteneinverstanden zwischen dem GVV Mittleres Kochertal und den Städten 
Niedernhall und Forchtenberg sowie der Gemeinde Weißbach zu. 

 Vergabe des Auftrags zum Liefern und Einbauen der Küchen in den beiden Wohnungen der Gemeinde 
in der Seniorenwohnanlage in Weißbach  

Die 21 Wohnungen in der Seniorenwohnanlage Kelterstraße 3 in Weißbach sind inzwischen bezugsfertig. Dies gilt 
auch für die von der Gemeinde erworbenen Wohnungen Nr. 6 und Nr. 7. 
Bevor die Gemeinde die beiden Wohnungen vermieten kann, muss sie sie allerdings erst noch mit einer 
Einbauküche ausstatten lassen. 
Das Verbandsbauamt hat sich diesbezüglich an die Firma Möbel Müller GmbH aus Kupferzell gewandt. Die Firma 
hat daraufhin für beide Wohnungen eine Küchenplanung und ein Angebot erstellt.  
Das Angebot für die Wohnung Nr. 6 beläuft sich auf brutto 9.370,00 €, dasjenige für die Wohnung Nr. 7 auf brutto 
9.150,00 €.  

Der Gemeinderat war mit den Angeboten einverstanden und vergab daher den Auftrag für das Liefern und 
Einbauen der Küchen in den beiden Wohnungen der Gemeinde zum Gesamtpreis von brutto 18.520,00 € 
einstimmig an die Firma Möbel Müller GmbH aus Kupferzell. 

 Entscheidung über die Annahme von Spenden 

Nach den gesetzlichen Vorschriften dürfen Gemeinden aus Transparenzgründen Spenden nur dann annehmen, 
wenn der Gemeinderat sie für unverfänglich erachtet und ihre Annahme förmlich beschließt. 

Ein solcher Beschluss ist nun für folgende drei Spenden einstimmig gefasst worden: 

- Geldzuwendung der Volksbank Hohenlohe in Höhe von 100,00 € für den Kindergarten Naseweis (Bastelmate-
rial); 

- Geldzuwendung der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Crispenhofen-Weißbach und des TSV Weißbach 
e.V. in Höhe von 170,00 € für die allgemeine Kinder- und Jugendarbeit; 

- Sachzuwendung „Baggerarbeiten“ von einer Privatperson im Wert von 947,73 € für die Umgestaltung einer 
Böschungsfläche. 

 Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Gemeinderatsbeschlüsse 

Bürgermeister Rainer Züfle hatte diesmal keine nichtöffentlich gefassten Gemeinderatsbeschlüsse 
bekanntzugeben. 

 Verschiedenes 

Unter anderem wurde noch Folgendes mitgeteilt: 
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 Die ARD hat den Wahlbezirk Weißbach für eine Wählerbefragung bei der Landtagswahl am 08.03.2026 aus-
gewählt, die durch Infratest dimap durchgeführt wird. Diese Befragung soll im Bürgerzentrum Langenbachtal 
stattfinden, wo auch die Wahlhandlung stattfindet.  

 Alle Kinder, die im Schuljahr 2026/2027 in die Klasse 1 der Grundschule in Weißbach kommen, haben ab dem 
ersten Schultag einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Dieser Anspruch gilt von Montag bis Freitag 
für 8 Stunden pro Tag. Er gilt während der Schulzeiten und, mit Ausnahme von vier Wochen, auch in den 
Schulferien. Die Betreuung ist kostenpflichtig und muss nicht zwingend in Weißbach stattfinden, sondern wäre 
auch als interkommunales Betreuungsangebot in einer Nachbargemeinde zulässig. 

 Die nächste Gemeinderatssitzung wird voraussichtlich am Montag, dem 23.03.2026, stattfinden. 

 

VORÜBERGEHEND EINGESCHRÄNKTE ÖFFNUNGSZEITEN DES BÜRGERBÜROS 

Aufgrund eines Personalengpasses müssen wir leider die Öffnungszeiten des Bürgerbüros im Rathaus in 
Weißbach vorübergehend einschränken.  

Unsere Sprechzeiten bis auf weiteres sind:  
Montag: 14.00 Uhr – 16.00 Uhr, Dienstag von 08.00 Uhr – 12.00 Uhr und am Donnerstag von 08.00 Uhr – 12.00 Uhr 
sowie von 14.00 Uhr – 18.00 Uhr. 
 

Telefonisch erreichen Sie uns montags und dienstags von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr – 15.00 Uhr, 
donnerstags von 15.00 Uhr – 18.00 Uhr und freitags von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr. 

Gerne können Sie uns Ihr Anliegen auch an die E-Mail-Adresse info@gemeinde-weissbach.de senden.  
 

GRÜNE TONNE, ALTPAPIER, ABFUHRTERMIN 09.03.2026 
Die nächste Abfuhr erfolgt am 09.03.2026. 
 

BIOENERGIETONNE BETTY, ABFUHRTERMIN 11.03.2026  
Die nächste Abfuhr erfolgt am Freitag, dem 11.03.2026.  
 

VEREINE / ORGANISATIONEN 

 

FREIWILLIGE FEUERWEHR WEISSBACH 
Mehr Infos über die Arbeit Ihrer Feuerwehr unter: www.facebook.com/feuerwehrweissbach. 
 

Einsatzabteilung 
Dienst: Am Montag, dem 09.03.2026, um 19.00 Uhr.Treffpunkt: 18.50 Uhr jeweils an den Feuerwehrhäusern. 
Thema: Training der Einsatzabteilung. Verantwortlich: Marcus Reeber. Bitte um pünktliches und vollzähliges 
Erscheinen! Bei Verhinderung bitte rechtzeitig beim Verantwortlichen abmelden. 
 

Einsatzbericht der Feuerwehr 
Einsatz für Florian Weißbach B2.01 BMA Objektalarm Löschhilfe Niedernhall 
Am Freitag, dem 27.02.2026, um 11.07 Uhr wurden die Feuerwehr Niedernhall sowie die Löschgruppe Weißbach 
nach AAO (Alarm- und Ausrückeordnung) von der integrierten Leitstelle des Hohenlohekreises zu einem 
Brandalarm nach Niedernhall alarmiert. 
 

Gesamtfeuerwehr  
Ausschusssitzung: Am Mittwoch, dem 11.03.2026 um 19.00 Uhr. Treffpunkt: Feuerwehrhaus Weißbach 
Thema: Siehe Einladung. Verantwortlich: Kdt. Markus Ehrmann. 
 

Gruppenführer – Terminvorschau 
Dienstbesprechung: Am Montag, dem 16.03.2026 um 19.00 Uhr. Thema: Einsatztaktik / AAO. 
 

Jugendfeuerwehr – Terminvorschau 
Dienst: Am Mittwoch, dem 18.03.2026 um 18.00 Uhr. Thema: Überraschungsdienst. 
 

TSV WEISSBACH 1957 E.V. 
Mehr Infos über den Verein finden Sie unter www.tsv-weissbach.de. 
 
 

SGM NIEDERNHALL/WEISSBACH 
Heimspiele: 

Donnerstag 12.03. 19.00 Uhr SGM KMK 2 – SGM Zweiflingen, C-Junioren, in Ernsbach  
 

mailto:info@gemeinde-weissbach.de
http://www.facebook.com/feuerwehrweissbach
http://www.tsv-weissbach.de/
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Auswärtsspiele: 

Freitag 06.03. 19.00 Uhr SGM Gammesfeld – SGM KMK 1, B-Junioren in Schrozberg 

Samstag  07.03. 11.00 Uhr SGM Sulzdorf 1 – SGM KMK 2, C-Junioren in Hessental 

Sonntag  08.03. 13.00 Uhr  TSV Kupferzell 2 – SGM Niedernhall Weißbach 2 

Sonntag  08.03. 15.00 Uhr  TSV Kupferzell 1 – SGM Niedernhall/Weißbach 
 

Auf zahlreiche Unterstützung freuen sich die Fußballer der SGM. Alle weiteren Infos rund um die SGM finden Sie 
auf unserer Homepage: www.sgm-niedernhall-weissbach.de. 

Sollte es Änderungen geben, werden diese im Kästle beim Anlagen Bauer bekannt gegeben.  

 
SCHÜTZENVEREIN WEIßBACH E.V. 
Öffnungszeiten Schützenverein Weißbach 
Immer dienstag von: 
17.00 – 18.00 Uhr Lichtschießen für Kinder ab 6 Jahren.  
18.00 – 21.00 Uhr Luftgewehr- und KK-Schießen. 
An Feiertagen ist kein Schießbetrieb.   
Neu ab 01.01.2026: sonntags von 10.00 – 13.00 Uhr nach Absprache für Schützen und Nichtschützen geöffnet. 
Sonntag immer von 16.00 – 20.00 Uhr für jedermann geöffnet.    

Joachim Sieg, Tel.: 0170 4945392 
 

Einladung zum Modelleisenbahner- und Modellbauer Stammtisch Kochertal 
Im Schützenhaus Weißbach am Sonntag, dem 15.03.2026, von 10.00 – 13.00 Uhr. 
Sich Treffen und ein Hobby unter Gleichgesinnten in gemütlicher Runde mit gemeinsamen Erfahrungsaustausch 
teilen. 
 

LANDFRAUENVEREIN CRISPENNHOFEN  
Was muss ich wissen im Zusammenhang mit der Pflege von Angehörigen? Am Dienstag, dem 10. März, um 19.00 
Uhr im Dorfgemeinschaftshaus erhalten wir Informationen vom Pflegestützpunkt Hohenlohe über: Wie beantrage 
ich einen Pflegegrad? Was ist ein Pflegegrad? Welche Unterstützung gibt es bei der Pflege zu Hause für Berufs-
tätige? und so weiter. Hierzu sind alle recht herzlich eingeladen. Es ist keine Anmeldung erforderlich.  
Am Samstag, dem 14. März, um 11.00 Uhr treffen wir uns mit Frau Brigitte Barthau. Thema: Selbstgemachte 
Maultaschen (drei Arten: normale, vegetarische und mit Lachs) dazu Kartoffelsalat. Unkostenbeitrag 13 €. Anmel-
dung bis Freitag, 7. März, erforderlich. Mitzubringen sind Küchenmesser, Schneidebrett und Restebehälter. Gäste 
sind herzlich willkommen. Die Veranstaltung findet im Auftrag des Bildung- und Sozialwerks des Landfrauenver-
bandes  Württemberg-Baden e.V. statt. 
           Die Vorstandschaft 
 

SOZIALVERBAND VDK ORTSVERBAND NIEDERNHALL/WEISSBACH 
Einladung zum Stammtisch Pflegeversicherung  
Am 12. März 2026 um 18.00 Uhr im kleinen Saal in der Stadthalle Niedernhall. 
Referent ist Herr Mirko Liebner, Leiter des Pflegeteams der AOK Heilbronn-Franken.  
Schwerpunkt: Aktuelle Änderungen/Neuerungen: Pflegegrade und Pflegeeinstufungen. Alle Mitglieder des VdK 
und Interessierte sind herzlich eingeladen.  
        Der Vorstand des VdK OV Niedernhall/Weißbach  
 

SONSTIGES 
 

ÖFFENTLICHE EVANGELISCHE BÜCHEREI FORCHTENBERG  
Ab sofort ist unsere neue Homepage online: https://www.bibkat.de/forchtenberg. 
Ab jetzt könnt ihr ganz bequem von zuhause aus Bücher aussuchen, Medien verlängern, Titel vormerken oder 
einfach in unserem Bestand stöbern. Unsere Online-Bibliothek steht euch rund um die Uhr zur Verfügung. Schaut 
vorbei und entdeckt unser Angebot digital – und natürlich auch persönlich vor Ort. 
 

KELTERFLOHMARKT, SAMSTAG, 18. APRIL 2026 

Wegen Kelterumbau nochmals in der alten Grundschule von 9.00 bis 16.00 Uhr in Niedernhall. 
Bestimmt ist auch für Sie eine Rarität dabei. Hier finden Sie Gebrauchtes von A ­ Z. Für Kaffee und Kuchen nach 
Hausfrauenart und einem Vesper ist gesorgt. Jeder Angemeldete (Teilnehmerzahl ist begrenzt) kann Gebrauchtes 
von A-Z verkaufen. Der laufende Meter kostet 5,00 Euro.  
Anmeldung: kelterflohmarkt@niedernhall.de oder 07940/51350 und 01749749636.  
 
 

http://www.sgm-niedernhall-weissbach.de/
https://www.bibkat.de/forchtenberg
mailto:kelterflohmarkt@niedernhall.de
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KIRCHEN 

 

EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE CRISPENHOFEN - WEISSBACH 
Wochenspruch für die Woche vom 08.03. bis 14.03.2026: "Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, 
der ist nicht geschickt für das Reich Gottes."        Lk. 9,62 
       
Sonntag 08.03. 09.15 Uhr 

10.30 Uhr 

Gottesdienst in Weißbach (Pfarrer Müller) 
Gottesdienst in Crispenhofen (Pfarrer Müller)  
- Das Opfer ist für Kirchenmusik in der eigenen Gemeinde bestimmt - 

Dienstag 10.03. 14.30 Uhr 

19.30 Uhr 

 

Frauencafé Crispenhofen im Dorfgemeinschaftshaus 
Sitzung der Kirchengemeinderäte von Crispenhofen und Weißbach im Gemeinde-
haus in Weißbach  

  19.30 Uhr Posaunenchor 

Mittwoch 11.03. 15.00 Uhr Konfirmandenunterricht 

Donnerstag 12.03. 09.30 Uhr 

15.00 Uhr 

Krabbelgruppe im Gemeindehaus in Weißbach 
Besuchsdienst im Gemeindehaus in Weißbach  

 

Auch in diesem Jahr findet wieder eine Altkleidersammlung für Bethel statt! Termin für die Abgabe der 
Kleidersäcke ist: 09. März 2026 bis 14. März 2026. 
 

Was kann in die Kleidersammlung? 
Gut erhaltene Oberbekleidung und Schuhe (bitte paarweise bündeln), Handtaschen, Federbetten und Federkissen 
– jeweils gut (am besten in Säcken) verpackt. 
 

Nicht in die Kleidersammlung gehören: 
Lumpen, nasse, verschmutzte oder beschädigte Kleidung, Unterwäsche, Gardinen, Haus- und Tischwäsche, 
Textilreste, Stepp- und Fleecedecken, abgetragene Schuhe, Einzelschuhe, Gummistiefel, Skischuhe, Klein – und 
Elektrogeräte. 
 

Abgabestellen sind: in Crispenhofen bei Thomas Weinmann, Weißbacher Straße 23, 
         nachmittags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

         in Weißbach beim evangelischen Pfarramt, 
         dienstags und donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 

Kleidersäcke liegen zum Mitnehmen in den beiden Kirchen und im Pfarramt aus. 
 

Das Pfarramt ist am Dienstag, dem 10.03.2026, geschlossen; dafür die es am Montag 09.03.2026 besetzt. 

 
KATHOLISCHE KIRCHENGEMEINDE ST. BONIFATIUS WEISSBACH 
 

Sonntag 08.03 10.30 Uhr  Familiengottesdienst mit Vorstellung der Erstkommunionkinder in Ingelfingen 

Freitag  13.03. 19.00 Uhr KAB, Gemeindezentrum, Vortrag Pfr. Angelo Unegbu: „Nigeria“ in Ingelfingen 

   

Das Kinderkirchteam Ingelfingen/Niedernhall freut sich über weitere Verstärkung! 
Wer hat Freude daran, unser Team der Kinderkirche zu unterstützen? HelferinnenUnd Helfer von 15 bis 99 Jahren 
gesucht. Unsere Kindergottesdienste finden einmal im Monat statt. Ein Vortreffen zur Planung dauert ca. 2 Stunden 
und bietet viel Raum, seine Kreativität einzubringen. Bei Interesse oder Fragen melden Sie 
sich bitte im Pfarrbüro in Ingelfingen bei Sylvia Frank unter Tel.: 07940-8580 oder per E-Mail: 
HeiligKreuz.Ingelfingen@drs.de. 

 

EVANGELIUMSCHRISTEN-BAPTISTEN, CRISPENHOFEN, ZUM BRÜCKLE 7 
Wochenvers: „Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen die ihn fürchten." 
                                 Psalm 103,11  
 

Sie sind ganz herzlich zu unseren Gottesdiensten eingeladen, die an folgenden Tagen stattfinden:  
Sonntag 08.03. 10.00 Uhr Gottesdienst 

Mittwoch 11.03. 18.00 Uhr Kinderstunde  

Donnerstag 12.03. 19.00 Uhr Jugendstunde  
 

Sie können die Gottesdienste von Zuhause aus per Telefon unter der Nummer 07947 / 999 999 6 oder per Stream 
mitverfolgen. 
 
 
 
 
 

tel:079408580
http://HeiligKreuz.Ingelfingen@drs.de./
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ANZEIGEN 
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Hegeringversammlung Hegering 2 am 06.03.2026, Stadthallenrestaurant in Niedernhall ab 19:00 Uhr. 
 

 
 

WOCHENENDDIENST / ÄRZTE 
 

ÄRZTE- UND APOTHEKENDIENST  
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:   Notdienst-Nr. 116117 

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:   Notdienst-Nr. 0761/12012000 

Apothekendienst:  07.03.2026 Kloster-Apotheke Schöntal 

 08.03.2026 Hohenlohe-Apotheke Künzelsau  
 

Impressum: Herausgeber und Druck: Gemeinde Weißbach, Niedernhaller Straße 5, 74679 Weißbach, 

Tel. 07947/9126-0, E-Mail: info@gemeinde-weissbach.de. 

V.i.S.d.P.: Bürgermeister Rainer Züfle oder Vertreter im Amt, Anschrift siehe oben. 

mailto:info@gemeinde-weissbach.de

